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1 	 T 327/86 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 8. März 1982 angemeldeten 

europãischen Patentanineldung 82 101 825.6, für die die 

Priorität elner früheren Anmeldung in der Schweiz vain 

12. März:1981 in AnsprüOhgenommen wird, ist am 

19. September 1984 das sieben Patentanspruche umfassende 

europäische Patent 0 060 484 erteilt warden. 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin 
Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu wider-

rufen, da die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 

bis 7 nicht patentfähig seien. 

1 

Durch Entscheidung yam 22. Juli 1986 hat die Einspruchsab-

teilung den Einspruch zuruckgewiesen und das europäische 

Patent 0 060 484 in •unveränderter Form aufrechterhalten, da 

der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu sei und auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Gegen die Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) am 3. September 1986 Beschwerde erhoben und 

beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das 
Patent 60 484 in vollem Umfang zu widerrufen. Die vàrge-

schriebene Gebühr ist am 5. September 1986 und die schrift-
liche Begrundung der Beschwerde ist am 6. November 1986 
eingegangen. 

In der niündlichen Verhandlung am 10. Dezember 1987 hat die 

Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die Be-

schwerde der Beschwerdeführerin mit der Ma8gabe zurückzu-

weisen, daB das Patent mit folgenden Unterlagen aufrecht-
erhalten wird: 

- Patentansprüche 1 bis 6, überreicht in der mUndlichen 
Verhandlung, 
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2 	T 327/86 

- geãnderte Spalten 1 und 2 der Beschreibung, überreicht 

in der mündlichen Verhandlung, 

- Beschreibung Spalte 3 bis Ende gemäl3 Patentschrift unter 

Berichtigung des Wortes "Warmstranges" in "Kaltstranges" 

in Zeile 55 und des Bezugszeichens 11 15" in "15" in 
Zeile 57 der Spalte 3, 

- Zeichnung gemäi3 Patentschrift. 

Der unabhängige Patentanspruch 1 des geltenden Anspruchs-

satzes hat folgenden Wortlaut: 

"StranggieBanlage mit einer Einrichtung zum Einführen eines 

starren, gebogenen Kaltstranges (15, 16) durch eine ge-

bogene, etwa einen Viertelkreis uinfassende Sekundärkühlzone 

(6) in eine Kokille (1), wobei der Kaltstrang (15, 16) so 

bemessen 1st, daB, wenn sein Kopfende (16) die Kokille von 

unten verschlieSt, sein Fufiende mit einer Treibrolle (7) 

des Treibrichters am Ende des Viertelkreisbogens im Em-

griff steht, einer Verbindungseinrichtung (18), mit weicher 

das Fufiende des durch den Treibrichter bewegten Kalt-

stranges an eine zusätzliche Transporteinrichtung (19, 22) 

an- und abkuppelbar 1st, mit deren Hilfe der Kaltstrang 

(15, 16) nach Verlassen des Treibrichters (7, 8) in eine 

Ruhelage bewegbar bzw. aus der Ruhelage in den Treibrichter 

einführbar 1st, 

dadurch gekennzeichnet, daB die zusätzliche Transportein-

richtung aus einem mittels einer Kraftquelle (19) ver-

schwenkbaren Haltearm (22) besteht, der an einem Ende im 

Zentrum der Bewegungsbahn an einem Mittelpunkt (20) 

schwenkbar angelenkt 1st, am anderen Ende eine aus einem 

ein selbständiges Ver- und Entriegeln des Fufiendes (15) 

ermôglichenden Schnappmechanismus (34, 35, 37) gebildete 

Verbindungeinrichtung (18) aufweist, und daB der Haltearm 

(22) zusammen mit der Verbindungseinrichtung (18) inittels 
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der Kraftquelle (19) urn den Mittelpunkt (20) zwischen elner 

KupplungspoSitiOfl (17 1 ) und einer den Kaltstrang (15, 16) 
von der Warmstràngführung (7, 8, 11) entfernt haltenden 

Ruhelage sowie elner den Zugang zur Warrnstrangführung 

freigebenden Wartungsposition (17 11 ) verschwenkbar 1st." 

VI. 	Die Beschwerdeführerifl 1st der Auffassung, die Stranggie3- 

anlage nach diesern Patentspruch sei nicht patentfähig. Zur 

Begründung führt sie irn wesentlichen aus: 

Die US-A-3 628 595 sei entgegen der Ansicht der Patent-

inhaberin nicht gattungsfrernd, weil zwischen einern 

langen und einern kurzen Anfahrstrang (Kaltstrang) nicht 

genau unterschieden werden könne. Die Patentschrift 

beschreibe eine StranggieBanlage, bei der der Kalt-

strang, wie z. B. aus Figur 6 hervorgehe, durch die 

Treibrollen angetrieben werde und bei der eine ähnliche 

Verbindungseinrichtung zurn Ab- und Ankuppein des Kalt-

stranges sowie natürlich auch Kuppel-, Ruhe- und 

Wartungspositionen für den Haltearm vorhanden seien. 

Bedenken, statt des aus der US-A-3 344 844 bekannten 

Seilzugs zurn Bewegen des Kaltstrangs in seine Ruhelage' 

einen Schwenkarrn gemäB der US-A-3 628 595 zu verwenden, 

hätten nicht bestanden. 

Die Aufgabe sei schon irn Stand der Technikgeläst. Urn 

sie zu läsen, genüge die irn geltenden Patentanspruch 1 

definierte Lange des Kaltstrangs nicht. Hierzu inüsse 

aul3erdern nicht nur die Wartungsposition des Haltearmes, 

sondern auch die zugehärige Stellung des Kaltstrangs 

dann, wenn sich der Haltearrn in seiner Wartungsposition 

befinde, genauer definiert sein. 
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4 	T 327/86 

- Wie und wann der Kupplungsvorgang durchgefUhrt werde, 

sei im Patentanspruch nicht erwähnt. 

- Der Patentanspruch 1 sei unzulässig erweitert worden, 

weil in der EP-A-60 484 als Mittel zum selbständigen 

Entriegeln des Schnappmechanismus nur eine Tellerfeder 

of fenbart sei. 

- Zwischen der Beschreibung und dem Patentanspruch 1 

bestehe ein Widerspruch hinsichtlich der Kraftquelle, 

die benutzt werde, urn den Haltearm in seine Wartungs-

position zu bringen, weil der Haltearin inittels des 

Hydraulikzylinders (19) nicht in die Wartungsposition 

nach Figur 1 gebracht werden könne. 

VII. Die Beschwerdegegnerin 1st dem entgegengetreten. Sie meint, 

die Stranggie8anlage nach dern Patentanspruch 1 sei patent-

fähig. Zur Begründung führt sie im wesentlichen aus: 

Die StranggieBanlage gernä8 dein geltenden Patentan-

spruch 1 und die Stranggie8anlage gemäl3 US-A-3 628 595 

seien nicht gattungsgleich, weil die Längen der Anfahr-

strange unterschiedlich seien. 

- Die Anwendung eines Schwenkarines (Haltearmes) gemäB 

Figur 3 der US-A-3 628 595 habe nicht nahegelegen, da 

erhebliche Nachteile mit der Anwendung eines soichen 

Schwenkarmes verbunden seien. Erstens sei, wie aus der 

Figur 7 ersichtlich, dann eine einseitige Lagerung der 

Treibrollen notwendig, obwohl erhebliche Kräfte zu 

ubertragen seien, und zweitens käinen bei einer Mehr-

stranggieBanlage die Kokillen durch die notwendigerweise 

zwischen den Kokillen anzuordnenden Schwenkarnie zu weit 

auseinander zu liegen. Die GróBe des Anfahrstranges und 

die damit zusanunenhãngende Masse machten die Verwendung 

eines Schnapprnechanismus bei einem verschwenkbaren 

Haltearm nicht selbstverstãndlich. 
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5 	 T 327/86 

Die Aufgabe, die der Erfindung zugrunde liege, sel darin 

zu sehen, daBs  die Warinstrangführung ab dein Treibrichter 

für Wartungsarbeiten leicht von oben her mittels eines 

Krans zu erreichen sei. Zu ihrer Lósung genügten die im 

Anspruch 1 angegebenen Merkmale. Der Anspruch sei auch 

nicht unzulässig erweitert worden. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPU und 1st somit zulässig. 

In formaler Hinsicht sind die in der mündlichen Verhandlung 

überreichten Patentansprüche nicht zu beanstanden. 

2.1 	Der Schutzbereich des erteilten, durch den Inhalt der ur- 

sprünglich eingereichten Fassung der Anneldung gestUtzten 

Patentanspruchs 1 1st durch die Anderung des Anspruchs 

nicht erweitert worden. 

2.1.1 Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dern 

erteilten ersten Patentanspruch au1er durch rein sprach-

liche Umformulierungen des Wortlauts des erteilten Patent-

anspruches 1 dadurch, daB in ihn die Merkinale aus dem 
erteilten Patentanspruch2 und die Angabe, daB der 

Schnappmechanismus auch ein selbständiges Entriegein des 

FuBendes des Kaltstranges erinöglicht, aufgenoinmen sind. 

2.1.2 Aus der Lehre des erteilten Patentanspruchs 2, daB die 

gemäB diesein Anspruch sowohi zum Ankuppein als auch zum 

Abkuppeln des Kaltstranges dienende Verbindungseinrichtung 

aus einein ein selbständiges Verriegein des FuBendes ermög- 

lichenden SchnappinechanisTnus gebildet 1st, folgt zwangs-

läufig, daB dieser Mechanisinus auch zuin selbständigen 

Abkuppeln des Kaltstranges eingerichtet sein inuB. Dies 
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6 	 T 327/86 

ergibt sich aul3erdem auch aus der Beschreibung der Figur 1 

der Zeichnung, gemäl3 der beim Antreiben der Rolle (7) das 

FuJende des Kaltstrangs aus der Verbindungseinrichtung (18) 

gelöst wird (Spalte 3, Zeilen 42 bis 45). Das Lãsen erfolgt 

auch hier selbständig. Da dem Fachmann für eine soiche 

Ausbildung des Schnappmechanisinus auch andere Läsungen als 

die mit einer Tellerfeder gemäB dem erteilten Anspruch 3 zu 

Gebote stehen, besteht kein AnlaB, die Tellerfeder mit in 

den Anspruch 1 aufzunehrnen. 

2.2 Auch der Einwand der Beschwerdeführerin, daB der Kupplungs-
vorgang nicht ausreichend kiar definiert sei, trif ft nicht 

zu. 

Der Patentanspruch 1 gibt an, daB das FuBende des durch den 

Treibrichter bewegten Kaltstranges an eine zusätzliche 

Transporteinrichtung an- und abkuppelbar 1st, d. h., daB 

der Treibrichter das FuBende über den Schnappmechanisraus an 
dern Haltearm an- und von diesern abkuppelt. Aus dein Anspruch 

geht somit kiar hervor, wann und wie das Kuppein vorge-

nommen wird. 

	

2.3 	Die Patentanspruche 2 bis 6 stiminen inhaitlich mit den 

erteilten Patentansprüchen 3 bis 7 überein. 

	

3. 	Ob es, wie die Beschwerdeführerin behauptet, unmäglich 1st, 

die in Figur 1 dargestelite Wartungsposition des Haltearins 

mit dein Hydraulikzylinder (19) zu erreichen, kann dahin-

gestelit bleiben. Bekanntlich sind Zeichnungen in Patent-

schriften keine mafistäblichen Konstruktionszeichnungen, 

sondern Prinzipskizzen. Verwendet der Fachniann bei der 

Verwirklichung der ihin durch den Patentanspruch 1 ver-

inittelten Lehre, nach dern Abkuppeln des Kaltstrangs vom 

Ha1tarm eine Kraftquelle zum Schwenken des Haltearins zu 

benutzen, urn die Stellen freizumachen, die gewartet oder 

repariert werden müssen, einen Hydraulikzylinder bei einer 
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7 	T 327/86 

-' 	Anlage des skizzierten Typs, so 1st es selbstverständlich, 

daIs er den Hydraulikzylinder so anschlieBen muB, daB der 

Zugang zu den zu wartenden Stellen durch den Haltearm nicht 

behindert wird. Deswegen kann keine Rede davon sein, daB 

zwischen der Beschreibung und dem Patentanspruch 1 em 

Widerspruch besteht. 

Die Beschwerdekainmer hat den vorliegenden Stand der Technik 

geprüft. Diese Prüfung hat ergeben, daB die StranggieB-

anlage nach dem Patentanspruch 1 durch die Entgegenhal-

tungen nicht bekanntgeworden 1st, und zwar auch nicht durch 

die US-A-3 628 595, der gegenUber die Beschwerdeführerin 

auch die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 bestritten 

hat. Diese Entgegenhaltung beschreibt eine StranggieBan-

lage, die im Unterschied zu der Anlage nach Anspruch 1 

keinen Schnappmechanismus an dem verschwenkbaren Haltearm 

aufweist. Demnach ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 

dieser Anlage gegenuber ebenfalls neu. 

Zur Frage der erfiñderischen Tätigkeit ist folgendes 

auszuführen: 

5.1 Nach dem Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 

betrif ft die Erfindung eine Stranggiefianlage mit einer 

Einrichtung zumn Einführen eines starren, gebogenen Kalt-

stranges durch eine gebogene, etwa einen Viertelkreisbogen 

umfassende Sekundärkühlzone in eine Kokille. Der Kaltstrang 

1st so bemessen, daB, wenn sein Kopfende die Kokille von 

unten verschlie8t, sein Ful3ende mit einer Treibrolle des 

Treibrichters am Ende des Viertelkreisbogens im Eingriff 

steht. Die Anlage weist auBerdem eine Verbindungseinrich-

tung auf, mit welcher das FuBende des durch den Treib- 

richter bewegten Kaltstranges an eine zusãtzliche 

Transporteinrichtung an- und abkuppelbar 1st, mit deren 

Hilfe der Kaltstrang nach Verlassen des Treibrichters in 

eine Ruhelage bewegbar bzw. aus der Ruhelage in den 

Treibrichter einführbar ist. 
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8 	T 327/86 

5.2 	Bei einer soichen durch die DE-A-2 629 453 bekanntge- 

wordenen StranggieBanlage 1st es nach der Beschreibung der 

EP-B-60 484 (Spalte 1, Zeilen 40 bis 52) schwierig oder 

unmöglich, bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an die 

Warmstrangführung von oben her mittels eines Krans heran-

zukonunen, weii die Führungs- und Antriebseinrichtungen für 

den Kaltstrang unbeweglich über den Warinstrangführungen 

angeordnet sind. 

5.3 Diesem Stand der Technik gegenUber soil daher die Aufgabe 

gelöst werden, den vorgenannten Nachteil der bekannten 

Stranggie8anlage zu beseitigen, d. h. eine StranggieBanlage 

bereitzustellen, bei weicher die Warmstrangführung für 

Wartungsarbeiten (z. B. Auswechseln von'Rolien) bequem von 

oben her mit einem Kran erreicht werden kann. 

Der Ansicht der Beschwerdeführerin, daB diese Aufgabe 

bereits gelöst sei durch die Aniage nach DE-A-2 629 453, 

kann nicht gefolgt werden, well bei dieser Anlage (vgl. 

Figur 1) infolge der unbeweglichen Anordnung der Führungs- 

und Abtriebseinrichtung und der hierzu erforderlichen 

Tragkonstruktion der Zugang zur Warmstrangführung behindert 

ist. un übrigen 1st es bekanntlich nicht notwendig, daB die 

Aufgabe, die mit der Erfindung gelöst wird, neu sein muB. 

Auch eine neue andere Lôsung einer bekannten Aufgabe kann 

eine patentfähige Erfindung sein. 

5.4 Die obengenannte Aufgabe wird zur Uberzeugung der Kammer 

durch die Anlage nach Patentanspruch 1 gelâst. Mit der un 

kennzeichnenden Tell des Patentanspruchs 1 spezifizierten 

Ausbildung der zusätzlichen Transporteinrichtung und 

der zum An- und Abkuppeln des Kaltstrangs dienenden 

Verbindungseinrichtung 1st es môglich, den Kaltstrang von 

dein die Transporteinrichtung bildenden Haltearm abzukuppeln 

und den Haltearm in eine Wartungsposition zu schwenken, in 

der die Warinstrangführung von oben her ohne Schwierigkeiten 

mit einem Kran zu erreichen 1st. 

00271 	 .../... 



9 	 T 327/86 

Dem Einwand der Beschwerdeführerin, daB die Wartungs-

position des Haltearms und die dann vom Kaltstrang einzu-
nehmende Lage im Anspruch 1 genauer angegeben sein mü8ten, 

kann nicht gefolgt werden. Wo sich der Kaltstrang und der 

Haltearm dann jeweils bei dergegebenen Anlage befinden 

müssen, ergibt sich aus der Forderung, daB die Warmstrang-

führung von oben her béquem erreicht werden kann, d. h., 

daB der Kaltstrang und der Haltearm in Stellungen gebracht 

werden müssen, in denen sie das Arbeiten des Krans nicht 

oder am wenigsten stören. Urn dies zu erreichen, genügt es, 

daB der Haltearin schwenkbar undder Kaltstrang voin Haltearm 
abkuppelbar 1st, wie es mi Patentanspruch 1 angegeben ist. 
Infolgedessen sind keine zusätzlichen Präzisierungen der 

Positionen des Haltearms und des Kaltstrangs und auch kelne 

Prãzisierung der Lange des Kaltstrangs erforderlich. 

5.5 	Bei der StranggieBanlage nach der DE-A-2 629.453 dient die 

am Gerüst angeordnete Verbindungseinrichtung .nicht nur 

dazu, den Kaltstrang nach dem Verlassen des Treibrichters 

zu halten, sondern àuch dazu, um den Kaltstrang in die 

Arbeitsiage zu befôrdern. Zu diesem Zweck besteht die 

Verbindungseinrichtung aus einexn vertikal im Gehãuse (51) 

angeordneten Zahnrad (58), das mit einer an dem Kaltstrang 

angebrachten Zahnstange (57, 67) zusammenwirkt und über 

eine Freilaufkupplung derart mit einem Antrieb in Ver-

bindung steht, daB der Kaltstrang in Zugrichtung frei 
beweglich ist, in der Gegenrichtung dagegen festgestellt 

und nur mit elner nur in einer Richtung wirkenden 

Antriebsvorrichtung (Motor 62) abgesenkt werden kann. 

Dieser Zahntrieb ist weder mit einem Schnappmechanisnius 

vergleichbar, noch findet das Abkuppeln selbständig statt. 

Es wird vielinehr durch den Motor (62) bewirkt. 
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5.6 Ein Fachmann, der, ausgehend von der Aniage nach der DE-A- 
2 629 453, sich mit der obengenannten Aufgabe befafit, wird 

zu deren im Anspuch 1 niedergeiegten Lösung entgegen der 

Auffassung der Einsprechenden durch die US-A-3 628 595 

nicht angeregt. 

Die durch sie bekanntgewordene StranggieBanlage soil gerade 
die Nachteile beseitigen, die durch die Verwendung langer 

Kaltstränge (das sind Kaltstränge, die so lang sind wie bei 

der Stranggielaniage nach der DE-A-2 629 453) verursacht 

werden (vgl. Spalte 1, Zeilen 19 bis 21, der US-A- 
3 628 595). Zur Läsung dieses Problems weist die Strang-

giel3aniage einen schwenkbaren Haltearm (135) auf, an dern 
ein kurzer Kaltstrang (153) fest angeschiossen ist. Er wird 

durch Schwenken des von einer Kraftquelle betätigten Halte-
arms urn semen Anlenkpunkt bewegt. Es trif ft zu, daB bei 

dieser Aniage der Haltearrn in eine Stellung geschwenkt 
werden kann, in der er den Zugang zu der WariustrangfUhrung 

von oben her nicht behindert (gestrichelte Steliung in 

Figur 3). Dies ist jedoch nur deshaib möglich, weil der 

Kaltstrang wesentlich kürzer ist als die Entfernung 

zwischen Kokille und Treibrichter. 

Die Ansicht der Beschwerdeführerin, daB der Kaltstrang auch 
durch den Treibrichter angetrieben wird, findet in der 

Patentschrift keine Stütze. Nach der Beschreibung und den 

Patentansprüchen dieses Dokurnents treibt der Treibrichter 

nur den Warmstrang und die Kraftquelle ininier den Kaltstrang 

Auch aus Figur 6 1st nichts anderes herzuleiten. Gemäi3 der 

Beschreibung ist in dieser Figur ein Schnitt entlang der 

Linie VI-VI in der Figur 3 dargestelit. Aus ihm ergibt sich 

nur eine Anordnung des Haitearms, die es ermöglicht, daB 

der Arm den Kaltstrang durch den Bereich der Treibrollen 

(219 und 247) bewegen kann. 
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Es 1st zwar richtig, wie die Beschwerdeführerifl ausfUhrt, 

daB der Kaltstrang (153) mit dem Haltearin (135) drehbar 

verbunden 1st. Diese Verbindung ist jedoch nicht zum An-und 

Abkuppein des Kaltstrangs im Sinn der Lehre nach dem 

Patentanspruch 1 vorgesehen, gemäB der auf diese Weise eine 

Bewegung des Kaltstrangs unabhãngig vom Haitearm ermäglicht 

werden soil, wenn der Kaltstrang durch die Treibrollen 

angetrieben wird. Eine soiche Bewegung des Kaltstrangs ohne 

Haltearin 1st, wie schon ausgeführt, bei der Vorrichtung 

nach der US-A-3 628 595 uberhaupt nicht beabsichtigt. 

Dieser bekannte Stand der Technik gibt daher auch keinen 

Hinweis, eine aus einein ein selbstàndiges Ver- und Ent-

riegein des Ful3endes ermöglichenden Schnappmechanismus 

gebildete Verbindungseinrichtung zu benutzen. Es kann daher 
auch dahingestelit bleiben, ob die US-A-3 628 595 gattungs-

fremd 1st oder nicht. 

5.7 Die ubrigen Entgegenhaltungen liegen vom Gegenstand des 
Anspruchs 1 weiter ab als die vorstehend erbrterte US-A-

3 628 595. Soweit sie Stranggiel3anlagen betreffen, bei 

denen der Kaltstrang so bemessen ist, daB, wenn sein 

Kopfende die Kokille verschlieSt, sein FuBende mit einer 

Treibrolle des Treibrichters im Eingriff steht (US-A-, 
3 344 844; DE-B-1 213 962), wird zuin Bewegen des Kalt-

strangs ein Seilzug mit zugeordneter Rollenbahn zum Führen 

des Kaltstrangs verwendet. Ein Schnappmnechanismus zumn An-

und Abkuppeln des Warmstrangs an den Kaltstrang ist eben-

falls nicht vorgesehen. Sie lenken die Uberlegungen des 

Fachmanns auch nicht in Richtung auf den Gegenstand des 

Anspruchs 1. 

Fur den Fachmann bestanddaher auch kein AnlaB, sich bei 

einer Anlage gemnäB der US-A-3 344 844 mit der Mäglichkeit 

zu befassen, statt eines Seilzugs elnen Schwenkarm gemnäB 

der US-A-3 628 595 zu verwenden oder gar einen Schnapp- 

mnechanismus zum An- und Abkupp1n des Kaltstrangs 

vorzusehen. 

00271 	 . . . 1... 
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5.8 Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, daB auch eine 

Zusammenfassung der Lehren nach den Entgegenhaltungen dern 

Fachrnann keinen Hinweis gab, daB die der Erfindung zugrun-

deliegende Aufgabe durch einen schwenkbaren Haltearm und 

durch einen Schnapprnechanismus zurn An- und Abkuppeln des 

Kaltstranges an den bzw. vorn Haltearrn gelóst werden kann. 

5.9 Die Stranggie8anlage nach Patentanspruch 1 beruht deshalb 

auf einer erfinderischen Tätigkeit irn Sinne des 

Art. 56 EPU. 

Bei den Anderungen in der Beschreibung handelt es sich urn 

eine Anpassung der Beschreibung an die geänderten Patentan-
sprüche und urn die Berichtigung einiger offensichtlicher 
Unrichtigkeiten. Gegen diese Anderungen bestehen keine 

Bedenken. 

Mit den geltenden Patentansprüchen und der geänderten 

Beschreibung kann das Patent daher aufrechterhalten 

werden. 

Vorn ErlaB einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU an die 
Beteiligten hat die Kaxnrner abgesehen. Nach gefestigter 

Rechtsprechung ist diese Mitteilung irn Einspruchsbeschwer-

deverfahren nach Durchführung einer rnündlichen Verhandlung 
nur dann erforderlich, wenn den Beteiligten in der inünd-

lichen Verhandlung eine abschliel3ende sachliche Stellung-

nahrne zu der Anderung des europäischen Patents nicht 

zuzuinuten ist (vgl. Entscheidungen T 219/83 - AB1 EPA 1986, 

211 und T 185/84 - AB1 EPA 1986, 373). Diese Sachiage war 
irn vorliegenden Fall nicht gegeben. Bei den Anderungen 
handelt es sich auBer urn eine sinngernäl3e Uniforinulierung des 

erteilten Patentanspruchs 1 nur urn eine weitere Beschrän-

kung der durch den erteilten Patentanspruch 1 verinittelten 

Lehren bzw. urn die entsprechende Anpassung der Beschrei-

bung. 
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Die Vertreter der Beschwerdegegnerinnen haben in der 

mündlichen Verhandlung auch nicht zu erkennen gegeben, daIs 

sie zur Prüfung eine lthigere Bedenkzeit benötigen. 

Gründe für die Mittei1unnach Regel 58 (4) EPU waren für 

die Kanuner inithin nicht esicht1ich. Auf die Zustellung 

dieser Mitteilung konnte daher verzichtet werden. 

Entscheidungs forniel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 
zurückverwiesen, das europäische Patent 60 484 mit 

folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

- Patentansprüche 1 bis 6, überreicht in der mündlichen 
Verhandlung, 

- geänderte Spalten 1 und 2 der Beschreibung, überreicht 
in der mündlichen Verhandiung, 

Beschreibung Spalte 3 bis Ende gem&B Patentschrift unter 

Berichtigung des Wortes "Warmstranges" in "Kaltstranges" 

in Zeile 55 und des Bezugszeichens 1 15" in "15'"in 
Zeile 57 derSpalte 3, 

00271 

- Zeichnung gemäB Patentschrift. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fàhiani 
	

C. Näus 


